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P O S T U L A T von Matthias Hauser (SVP, Hüntwangen), Peter Reinhard (EVP, Kloten) 

und Susanne Rihs-Lanz (Grüne, Glattfelden) 
 
betreffend Tote Bahnhöfe im Rafzerfeld - Gerechtigkeit im ZVV  
   
__________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass zwischen Bülach und 
Schaffhausen mindestens eine Bahnstation auf Zürcher Boden bedient bleibt. 
 
 Matthias Hauser 
 Peter Reinhard 
 Susanne Rihs-Lanz 
 

 
Begründung: 

Innerhalb der letzten Jahre wurden im Rafzerfeld sämtliche bedienten Bahnstationen in 
Selbstbedienungsbahnhöfe umgewandelt. Die Schliessung des Schalters am letzten be-
dienten Bahnhof in Rafz ist für den 31. Dezember 2009 vorgesehen.  
 
Die Bevölkerung im Einzugsgebiet der acht Bahnstationen zwischen Bülach und Schaff-
hausen wird dadurch der Gelegenheit beraubt, z.B. ihr Gepäck in Wohnnähe aufzugeben, 
Billette und Abonnemente bei Fachpersonen zu kaufen und sich beraten zu lassen. Sie 
wird gezwungen, für derartige Angelegenheiten mittels Privatverkehr nicht nur zum näch-
sten Bahnhof, sondern gleich nach Bülach oder Schaffhausen zu reisen. Bereits das selten 
ohne direkte Beratung mögliche Lösen von Kollektivbilletten oder von Halbtaxabonnemen-
ten bedingt eine Reise nach Bülach oder Schaffhausen. Dies entspricht nicht dem Service 
public, für den gerade die SBB sich stark machen. In Rafz und Eglisau trug der bisherige 
Service public massgeblich zur Entwicklung der Gemeinden bei (zahlreiche neue Wohn-
häuser in unmittelbarer Bahnhofsnähe). Im Einzugsgebiet des Bahnhofes Rafz wohnen 
21'000 Personen, 1 '400 Bahnkunden benützen den Bahnhof pro Arbeitstag, und 2‘500 
Personen haben innerhalb von zwei Monaten eine Petition der Rafzer Parteien gegen die 
Schliessung des Bahnschalters unterzeichnet.  
 
Im Vertrag zwischen ZVV und SBB über die Verkaufsleistungen und Verkaufsorganisation 
der SBB konnte der ZVV erreichen, dass in seinem Vertriebsnetz bestimmte SBB-Schalter 
verbindlich bedient bleiben müssen, darunter auch kleine Bahnstationen mit wenig Umsatz 
(Antwort auf Anfrage KR-Nr. 331/2008). Der Betrieb einiger «für die SBB unrentablen 
Schalter» ist somit Teil der Gesamtleistung, für welche die SBB vom ZVV mit Steuergel-
dern entschädigt wird. Die Steuerzahler im Zürcher Unterland finanzieren demnach den Be-
trieb unrentabler Schalter andernorts mit, während ihnen nördlich von Bülach kein einziger 
bedienter Schalter erhalten bleibt.  
 
Gerecht wäre, wenn wenigstens eine für die Bevölkerung aus allen Gemeinden und die 
Pendler der Nachbarregionen gut erreichbare Bahnstation im Rafzerfeld oder Eglisau be-
dient bleiben müsste. Es liegt am ZVV, die Zielvereinbarung mit den SBB entsprechend 
anzupassen. 
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